Sonderbedingungen fir das mobile Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten
mittels SMS und Servicehotline (, mobiler Aufladeservice")

(Fassung: Januar 2011)

1. Leistungsangebot

1.1 Der Kontoinhaber kann mittels Einschaltung seiner
kontofiihrenden Bank (nachfolgend kurz ,Bank" genannt)
ein oder mehrere bereits bestehende Prepaid-Mobilfunk-
Konten eines Mobilfunkanbieters oder mehrerer Mobil-
funkanbieter, auf denen vorausbezahlte Telefonwertein-
heiten verbucht werden, mittels Kurzmitteilung (SMS)
oder Telefonanruf (Servicehotline) innerhalb eines ein-
gerdumten Verfigungsrahmens aufladen (nachstehend
auch ,Mobiler Aufladeservice" genannt).

1.2 Mit ,Konto" wird im Folgenden das im Registrie-
rungsformular genannte Bankkonto und mit ,Kontoinha-
ber* der Inhaber dieses Bankkontos bezeichnet. Der
Kontoinhaber und andere Personen, die bei der Regist-
rierung zum mobilen Aufladeservice als berechtigte Per-
sonen benannt sind, werden im Folgenden einheitlich als
Teilnehmer bezeichnet.

1.3 Ein Teilnehmer kann ausschlief3lich ein im Registrie-
rungsformular angegebenes und auf ihn oder einen an-
deren registrierten Teilnehmer lautendes Prepaid-
Mobilfunk-Konto ~Prepaid-Mobilfunk-

Konto" genannt) mittels des Mobilen Aufladeservices

(nachstehend

aufladen.

2. Vertragspartner und Vertragsabwicklung

2.1 Die Bank schaltet aus technischen Griinden im Mo-
bilen Aufladeservice zur Abwicklung die DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Re-
publik, 60265 Frankfurt am Main (nachstehend kurz ,DZ
BANK" genannt), ein. Der Teilnehmer ist hinsichtlich der
Nutzung des Mobilen Aufladeservices verpflichtet, samt-
liche Erklarungen und Mitteilungen ausschlieRlich an die
Bank zu richten.

2.2 Die Bank stellt mit dem Mobilen Aufladeservice le-
diglich die technische Plattform zur Verfligung, die es
dem Teilnehmer ermdéglicht, das Prepaid-Mobilfunk-
Konto flexibel per SMS oder Telefonanruf aufzuladen.
Vertragspartner des Teilnehmers hinsichtlich des Be-
zugs der vorausbezahlten Telefonwerteinheiten bleibt
ausschlief3lich der jeweilige Herausgeber des Prepaid-
Mobilfunk-Kontos (nachfolgend kurz ,Mobilfunkanbieter”

genannt). Die Leistungen im Zusammenhang mit dem

Prepaid-Mobilfunk-Konto richten sich ausschlieRlich
nach dem Inhalt des Vertragsverhaltnisses zwischen
dem Teilnehmer und dem jeweiligen Mobilfunkanbieter.
Dementsprechend wird die Bank keine Telekommunika-
tionsdienstleistungen erbringen.

2.3 Einwendungen und sonstige Beanstandungen aus
dem Vertragsverhaltnis mit dem jeweiligen Mobilfunkan-
bieter hat der Teilnehmer ausschlieB3lich gegentiber dem

betreffenden Mobilfunkanbieter geltend zu machen.

3. Nutzungsvoraussetzungen des Mobilen Auf-
ladeservices

Der Kontoinhaber benétigt fur die Nutzung des Mobilen

Aufladeservices ein Konto bei der an dem Mobilen Auf-

ladeservice teilnehmenden Bank. Des Weiteren ist ein

bestehender Prepaid-Mobilfunk-Vertrag mit einem Mobil-

funkanbieter, der an dem Mobilen Aufladeservice der

Bank teilnimmt, erforderlich.

4.  Authentifizierung

Als Authentifizierungsinstrument fir die Nutzung des
Mobilen Aufladeservices dient ausschlieBlich die im Zu-
sammenhang mit dem Prepaid-Mobilfunk-Vertrag aus-
gegebene Subscriber-Identity-Karte (nachfolgend kurz
~SIM-Karte* genannt), wie sie ausweislich des Registrie-
rungsformulars dem jeweiligen Teilnehmer fir die Nut-
zung des Mobilen Aufladeservices zugeordnet ist. Fir
die Verwendung der SIM-Karte benétigt der Teilnehmer
zusétzlich ein fur SMS Services geeignetes Endgerat (z.
B. Mobiltelefon).

5. Durchfiihrung des mobilen Aufladevorgangs
Der Teilnehmer kann sein Prepaid-Mobilfunk-Konto
grundsatzlich sowohl per SMS als auch per Telefonanruf
aufladen.

5.1 Aufladen per SMS

5.1.1 Zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos per
SMS hat der Teilnehmer von einem geeigneten Endge-
rat unter Verwendung der registrierten SIM-Karte eine
Kurzmitteilung (SMS) unter Angabe des gewiinschten
Ladebetrages in der vorgegebenen Form an die hierfir
von der Bank vorgegebene Kurzwahlnummer zu sen-

den. Die Kosten fiir die Absendung der Ladeauftrags-



SMS bzw. den Empfang einer Bestatigungs-SMS erge-

ben sich fir den Teilnehmer aus den zwischen dem

Teilnehmer und seinem Mobilfunkanbieter getroffenen

Gebuhrenvereinbarungen fir SMS.

5.1.2 Die Bank wird den Ladeauftrag an den jeweiligen

Mobilfunkanbieter weiterleiten, wenn folgende Voraus-

setzungen erfillt sind:

- der Teilnehmer hat sich durch die Verwendung seiner
fur den Mobilen Aufladeservice bei der Bank registrier-

ten SIM-Karte autorisiert;

- die Kurzmitteilung wurde in der vorgegebenen Form

an die vorgegebene Kurzwahlnummer gesendet;

- das gesondert vereinbarte Verfugungslimit ist nicht be-
reits Uberschritten oder wird nicht durch den Ladeauf-

trag Uberschritten.

5.1.3 Nach der Autorisierung des Ladeauftrags durch die
Bank wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto durch den Mo-
bilfunkanbieter aufgeladen. Der Teilnehmer erhalt im Fall
einer erfolgreichen Aufladung eine Bestatigungs-SMS
durch den jeweiligen Mobilfunkanbieter. Wird der Lade-
auftrag des Teilnehmers nicht durch die Bank autorisiert,
etwa wegen Uberschreitung des vereinbarten Verfii-
gungslimits, erhalt der Teilnehmer eine SMS mit einem
ablehnenden Hinweis.
5.2 Aufladen per Telefonanruf
5.2.1 Zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos per
Telefonanruf hat der Teilnehmer von einem geeigneten
Endgerat unter Verwendung der registrierten SIM-Karte
die hierfiir vorgesehene kostenlose Service Nummer an-
zurufen und den Anweisungen der automatischen Ansa-
ge zu folgen. Die Nutzung des Mobilen Aufladeservices
per Telefonanruf setzt aus Griinden der Authentifizie-
rung voraus, dass der Teilnehmer bei dem Anruf der an-
gegebenen Service Nummer keine Rufnummernunter-
driickung auf dem verwendeten Endgeréat eingestellt hat.
5.2.2 Die Bank wird den Ladeauftrag an den jeweiligen
Mobilfunkanbieter weiterleiten, wenn folgende Voraus-
setzungen erfillt sind:
- der Teilnehmer hat sich durch die Verwendung seiner
fur den Mobilen Aufladeservice bei der Bank registrier-

ten SIM-Karte autorisiert.

- der Teilnehmer hat erfolgreich einen Ladeauftrag un-
ter Verwendung der vorgegebenen Service-Nummer

erteilt.

- das gesondert vereinbarte Verfigungslimit ist nicht be-
reits Uberschritten oder wird nicht durch den Ladeauf-

trag Uberschritten.

5.2.3 Nach der Autorisierung und Weiterleitung des La-
deauftrags durch die Bank wird das Prepaid-Mobilfunk-
Konto durch den Mobilfunkanbieter aufgeladen. Der
Teilnehmer erhélt bei einer Aufladung mittels Telefonan-
rufs von der Bank keine SMS Uber eine erfolgreiche oder
erfolglose Aufladung.

5.3 Mogliche Ladebetréage

Die Bank wird den Kontoinhaber tber die Hohe der je-
weils grundsétzlich méglichen Ladebetrdge unter Nut-

zung des Mobilen Aufladeservices informieren.

6.  Zahlungsverpflichtung

6.1 Der Kontoinhaber ist gegeniiber der Bank zur Zah-
lung von Ladebetrégen fur ein Prepaid-Mobilfunk-Konto,
die unter Verwendung einer registrierten SIM-Karte auto-
risiert worden sind, verpflichtet. Darliber hinaus ist der
Kontoinhaber zur Zahlung von nicht autorisierten Lade-
betragen fir ein Prepaid-Mobilfunkonto, die bis zum Zu-
gang der Sperranzeige nach Ziffer 10.1 anfallen, ver-
pflichtet, wenn der Teilnehmer den Verlust oder das Ab-
handenkommen der registrierten SIM-Karte zu vertreten
hat. Die Erflullung der Zahlungsverpflichtung hat durch
Einzugserméachtigungslastschrift zugunsten der DZ
BANK fir Rechnung der Bank oder durch eine andere
mit dem Kontoinhaber jeweils im Registrierungsformular
vereinbarte Bezahlmethode zu erfolgen. Die Zahlungs-
verpflichtung des Kontoinhabers beschrankt sich auf den
jeweils autorisierten Betrag und ist auf den jeweils gel-
tenden Verfigungsrahmen beschrankt. Der Kontoinha-
ber erméchtigt die DZ BANK, Geldbetrdge in der Héhe
der autorisierten Ladebetrédge innerhalb des vereinbar-
ten Verfigungsrahmens von dem bei der Registrierung
zum Mobilen Aufladeservice angegebenen Konto des
Kontoinhabers per Lastschrift einzuziehen (Einzugser-
machtigung).

6.2 Die Ausfiihrungsbedingungen fiir die Einzugser-
machtigungslastschrift richten sich nach den mafR3gebli-

chen Sonderbedingungen fiir den Lastschriftverkehr (A.



Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugserméachtigungs-

verfahren).

7. Autorisierung des Ladeauftrags

Durch Einsatz der SIM-Karte und die ordnungsgemaie
Auftragserteilung per SMS oder Telefonanruf im Mobilen
Aufladeservice der Bank wird der Ladeauftrag autori-
siert. Ein Ladeauftrag gilt hingegen nicht als autorisiert,
soweit der Kontoinhaber nachweist, dass ihm oder dem
Teilnehmer die Inanspruchnahme des Mobilen Auflade-
services nicht zugerechnet werden kann. Im Mobilen
Aufladeservice autorisierte Ladeauftrage des Teilneh-

mers sind nicht widerruflich.

8. Information des Kontoinhabers uber Verfi-
gungen im Mobilen Aufladeservice

Die im Mobilen Aufladeservice getatigten Verfligungen

des Teilnehmers werden auf dem fur Kontoinformatio-

nen vereinbarten Weg mindestens einmal monatlich zur

Information bereitgestellt.

9. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

9.1. Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Mobilen Aufla-
deservice der Bank nur uber die fir ihn bei der Bank re-
gistrierte(n) SIM-Karte(n) zu nutzen.

9.2 Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Mobilen Auflade-
service der Bank nur innerhalb des von der Bank fur den
Mobilen TopUp flr ihn vergebenen Verfiigungsrahmens
(,Mobiler Aufladeservice-Verfligungsrahmen“) und nur
auf der Grundlage bestehender Kontodeckung durch
Guthaben oder eingerdumter Kreditlinie (,bestehende
Kontodeckung®) zu nutzen. Der Kontoinhaber kann mit
der Bank grundsétzlich eine Anderung der Mobilen Auf-
ladeservice-Verflugungsrahnmen oder seiner bestehen-
den Kontodeckung fir den Mobilen Aufladeservice ver-
einbaren.

9.3 Auch wenn der Teilnehmer innerhalb des vereinbar-
ten Mobilen Aufladeservice-Verfligungsrahmens die be-
stehende Kontodeckung Uberschreitet, ist die Bank be-
rechtigt, vom Kontoinhaber den Ausgleich der Forderun-
gen zu verlangen, die aus der Nutzung des Mobilen Auf-
ladeservices der Bank entstehen. Die Genehmigung
einzelner Ladebetrage fiihrt weder zur Einrdumung ei-

nes Kredites noch zur Erhéhung eines zuvor eingerdum-

ten Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein
Ausgleich der Umséatze gewahrleistet ist.

9.4 Der Teilnehmer hat die als Authentifizierungsinstru-
ment dienende SIM-Karte (vgl. Nummer 4) vor dem
Zugriff anderer Personen (einschliellich anderer Teil-
nehmer) sicher zu verwahren und zu schiitzen. Denn
jede andere Person, die im Besitz der betriebsbereiten
SIM-Karte ist, kann ohne weitere personalisierte Sicher-
heitsmerkmale den Mobilen Aufladeservice missbrauch-
lich nutzen.

9.5 Soweit dem Teilnehmer Daten bei der Nutzung des
Mobilen Aufladeservices (z. B. die Hohe des Ladebetra-
ges) im Rahmen des Anrufs der Servicehotline zur Bes-
tatigung angesagt werden, ist der Teilnehmer verpflich-
tet, vor der Bestatigung die Ubereinstimmung der ange-
sagten Daten mit den fir die Ladetransaktion vorgese-

henen Daten zu prifen.

10. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

10.1 Sperranzeige

Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl der

SIM-Karte, die missbrauchliche Verwendung oder die

sonstige nicht autorisierte Nutzung der SIM-Karte oder

einen dahingehenden Verdacht fest, muss der Teilneh-

mer die Bank hierliber unverziglich unterrichten (Sperr-

anzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperran-

zeige jederzeit auch Uber eine gesondert mitgeteilte Te-

lefonnummer aufgeben.

10.2 Unterrichtung tUber nicht autorisierte oder feh-
lerhaft ausgeflihrte Auftrage

Der Teilnehmer hat die Bank unverzuglich nach Feststel-

lung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihr-

ten Ladeauftrags hieriiber zu unterrichten.

11. Nutzungssperre

11.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, ins-
besondere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 10.1
die Teilnahme des Teilnehmers an dem Mobilen Aufla-
deservice.

11.2 Sperre auf Veranlassung der Bank

11.2.1 Die Bank darf den Mobilen Aufladeservice fur ei-
nen oder mehrere Teilnehmer sperren, wenn

- sie berechtigt ist, den Mobilen Aufladeservice aus

wichtigem Grund zu kiindigen,



- sachliche Grinde im Zusammenhang mit der Sicher-
heit der SIM-Karte oder der technischen Abwicklung

des Ladevorgangs dies rechtfertigen,

- der Kontoinhaber oder die Bank das zur Nutzung des
Mobilen Aufladeservices registrierte Konto des Teil-

nehmers kiindigen,

- der Kontoinhaber die der DZ BANK erteilte Einzugs-

ermachtigung nach Nummer 6.1 widerruft,

- eine nicht autorisierte oder eine betriigerische Ver-
wendung der SIM-Karte oder der Teilnehmerdaten
oder ein diesbezilglicher begriindeter Verdacht be-

steht, oder

- der Teilnehmer wiederholt gegen wesentliche Ver-
tragspflichten, insbesondere gegen die Pflicht zur Ein-
haltung des vereinbarten Mobile Aufladeservice-
Verfigungsrahmens oder der Einhaltung der beste-

henden Kontodeckung verstoft.

11.2.2 Die Bank ist jederzeit berechtigt, den Mobilen
Aufladeservice fur alle Teilnehmer der Bank insgesamt
voriibergehend zu sperren oder dauerhaft einzustellen,
wenn die DZ Bank im genossenschaftlichen Verbund
insgesamt oder die Bank fir alle ihre Teilnehmer die
technische Abwicklung des Mobilen Aufladeservices vo-
ribergehend sperrt oder dauerhaft einstellt.

11.2.3 Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe
der hierfir maB3geblichen Griinde méglichst vor, spates-
tens jedoch unverzuglich nach der Sperre unterrichten.
11.3 Aufhebung der Sperre

Die Bank wird eine Sperre aufheben, wenn die Griinde
fur die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierliber unter-
richtet sie den Kontoinhaber.

11.4 Automatische Sperre der SIM-Karte

Wird die registrierte SIM-Karte fur die Erbringung von
Mobilfunkleistungen von dem jeweiligen Mobilfunkanbie-
ter gesperrt, kann der Mobile Aufladeservice fir diese
SIM-Karte wahrend der Dauer der Sperrung nicht mehr

genutzt werden.

12. Haftung

12.1 Haftung vor Sperranzeige

12.1.1 Soweit nicht autorisierte Zahlungsvorgange vor
der Sperranzeige einen Zahlungsauftrag (z.B. eine

Uberweisung oder ein Abbuchungsauftrag) anstoRen

und auf der Nutzung einer verlorengegangenen, gestoh-
lenen oder sonst abhanden gekommenen SIM-Karte be-
ruhen, haftet der Kontoinhaber fiir den der Bank hier-
durch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von
150 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Teil-
nehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigem Ab-
handenkommen der SIM-Karte ein Verschulden trifft.
12.1.2 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autori-
sierten Zahlungsvorgdngen im Sinne der Nummer
12.1.1. aufgrund einer missbrauchlichen Verwendung
einer SIM-Karte, ohne dass diese verlorengegangen,
gestohlen oder sonst abhanden gekommen ist, haftet
der Kontoinhaber fiir den der Bank hierdurch entstehen-
den Schaden bis zu einem Betrag von 150 Euro, wenn
der Teilnehmer seine Pflicht zur Sicherung der SIM-
Karte vor dem Zugriff Dritter schuldhaft verletzt hat.
12.1.3 Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er
fur Schaden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungs-
vorgangen im Sinne der Nummer 12.1.1. ber die Haf-
tungsgrenze von 150 Euro nach Nummer 12.1.1 und
12.1.2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlassig oder vor-
satzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten
nach diesen Bedingungen gehandelt hat.

12.1.4 Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Scha-
dens nach den Nummern 12.1.1, 12.1.2 und 12.1.3 ver-
pflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach
Nummer 10.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht
die Mdoglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetre-
ten ist.

12.1.5 Kommt es vor der Sperranzeige zu nhicht autori-
sierten Zahlungsvorgédngen im Sinne der Nummer
12.1.1. und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten
nach diesen Bedingungen vorsétzlich oder grob fahrlas-
sig verletzt oder in betriigerischer Absicht gehandelt,
trdgt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des
Teilnehmers kann inshesondere dann vorliegen, wenn er
den Verlust oder Diebstahl der SIM-Karte oder die miss-
brauchliche Nutzung der SIM-Karte der Bank nicht un-
verziglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt
hat (vgl. Nummer 10.1).



12.1.6 Es wird klargestellt, dass die Nummern 12.1.1 bis
12.1.5 nicht fiir Zahlungsvorgange mit Einzugserméachti-
gungslastschrift gelten.
12.1.7 Die Haftung des Kontoinhabers fur Schaden, die
innerhalb des Zeitraums, fiir den der Mobile Aufladeser-
vice-Verflgungsrahmen gilt, verursacht werden, be-
schrénkt sich auf den jeweils vereinbarten Mobile Aufla-
deservice-Verfligungsrahmen.
12.2 Haftung nach der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers
erhalten hat, ibernimmt sie alle danach durch nicht von
dem Teilnehmer autorisierte Zahlungs- oder Ladeauftré-
ge entstehende Schaden. Dies gilt nicht, wenn der Teil-
nehmer in betrligerischer Absicht gehandelt hat.
12.3  Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhaf-
ter Ausfihrung des Ladevorgangs
Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfiih-
rung eines autorisierten Lade- oder Zahlungsauftrags
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzigliche
und ungekirzte Erstattung des Verfligungsbetrages in-
soweit verlangen, als die Aufladung des Prepaid-
Mobilfunk-Kontos nicht erfolgte und der Betrag dem
Konto des Kontoinhabers belastet wurde. Die Bank
bringt in diesem Fall das Konto des Kontoinhabers wie-
der auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolg-
te oder fehlerhafte Aufladung befunden hatte. Der Kon-
toinhaber kann dariiber hinaus von der Bank Erstattung
der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm die-
se im Zusammenhang mit einem nicht erfolgten oder
fehlerhaften autorisierten Lade- oder Zahlungsauftrag
unter Nutzung des Mobilen Aufladeservices der Bank in
Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.
12.4 Sonstige Erstattungs- und Schadensersatz-
anspriche
Der Kontoinhaber kann von der Bank fiir einen Schaden,
der im Rahmen der Ausfihrung einer Lastschrift ent-
standen ist, Erstattungs- und Schadensersatzanspriiche
nur nach MaRgabe der maRgeblichen Sonderbedingun-
gen fur den Lastschriftverkehr (A. Zahlungen mittels
Lastschrift im Einzugserméachtigungsverfahren, Nummer
2.5) geltend machen.
12.5 Haftungsausschluss und weitere Haftungs-

beschrankungen

12.5.1 Die Bank haftet nicht fur Ausfélle oder sonstige
Beeintrachtigungen, die nicht im Verantwortungsbereich
der Bank liegen (z. B. Ausfall eines Mobilfunkanbieters).
12.5.2 Fir Schaden, die nicht unter Nummer 12.2, 12.3
oder 12.4 fallen, ist die Haftung der Bank auf vorsatzli-
ches und grob fahrlassiges Verhalten beschrankt. Dies
gilt nicht bei Schaden aus der Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit oder aus der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten).
Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
die nicht durch vorsétzliches oder grob fahrlassiges Ver-
halten der Bank verursacht worden sind, beschrankt sich
die Haftung der Bank auf den Schaden, den die Bank
bei Abschluss des Vertrages mit dem Kontoinhaber als
mogliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen
hat oder unter Berucksichtigung der Umsténde, die sie
kannte oder kennen musste, héatte voraussehen mussen.
12.5.3 Haftungsanspriiche des Kontoinhabers sind fer-
ner ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrin-
denden Umstande auf einem ungewdhnlichen und un-
vorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank kei-
nen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung
der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hatten vermieden
werden kdnnen oder von der Bank aufgrund einer ge-

setzlichen Verpflichtung herbeigefiihrt wurden.

13. AuRergerichtliche Streitschlichtung und sonsti-
ge Beschwerdemdglichkeit
13.1 Fur die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank
kann sich der Kontoinhaber an die im "Preis- und Leis-
tungsverzeichnis" néher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.
13.2 Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit
aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdienstrechts
(88 675c bhis 676¢c des Birgerlichen Gesetzbuches),
kénnen auch Kontoinhaber, die keine Verbraucher sind,
den Ombudsmann der genossenschaftlichen Banken
anrufen. Die Verfahrensordnung wird dem Kontoinhaber
auf Wunsch zur Verfligung gestellt. Die Beschwerde hat
der Kontoinhaber an folgende Stelle zu richten:
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken — BVR,
Postfach 30 92 63, 10760 Berlin;
Telefon: 030 /20 21 - 16 31 oder - 16 32.



13.3 Nach § 28 ZAG kann der Kontoinhaber weiterhin
schriftlich oder zur Niederschrift Be-schwerde bei der
Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht tiber die
Bank erheben oder nach 814 UKlaG die Schlichtungs-

stelle der Deutschen Bundesbank anrufen.

14. Laufzeit/Kindigung

14.1 Der Vertrag Uber die Nutzung des Mobilen Auflade-
services lauft auf unbestimmte Zeit.

14.3 Bezuglich der Kundigung dieses Vertrages durch
die Bank gilt Ziff. 19 der Allgemeinen Geschéftsbedin-
gungen der Bank. Der Kontoinhaber hat das Recht, den
Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsen-
de ordentlich zu kindigen

14.4. Das Recht des Kontoinhabers und der Bank zur
Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt unberihrt. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die
DZ BANK die technische Abwicklung des Mobilen Aufla-
deservices im genossenschaftlichen Verbund insgesamt
dauerhaft einstellt.

14.5 Mit dem Wirksamwerden der Kiindigung dieses
Vertrages darf der Mobile Aufladeservice der Bank durch
den Kontoinhaber nicht mehr fir die bei der Bank regist-
rierte SIM-Karte genutzt werden.

14.6 Der Kontoinhaber ist jederzeit berechtigt, die Nut-
zungsberechtigung anderer zum mobilen Aufladeservice
registrierter Teilnehmer zu widerrufen. Dieser Widerruf
wird erst mit der Erklarung des Widerrufs gegentiber der

Bank wirksam.

15. Anderungen oder Erganzungen der Sonder-
bedingungen
Anderungen oder Erganzungen dieser Sonderbedingun-
gen werden dem Kontoinhaber spatestens zwei Monate
vor dem vorgeschlagenen Termin ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber mit
der Bank im Rahmen der Geschaftsbeziehung einen
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum
Beispiel das Online-Banking), kénnen die Anderungen
oder Erganzungen auch auf diesem Wege angeboten
werden. Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als er-
teilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ande-
rungen oder Ergédnzungen angezeigt hat. Werden dem

Kontoinhaber Anderungen der Bedingungen angeboten,

ist er berechtigt, den Vertrag auch vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderungen
fristlos und kostenfrei zu kindigen. Auf die Zustim-
mungswirkung des Schweigens, sowie auf das Recht
zur kostenfreien und fristlosen Kiindigung, wird die Bank
den Kontoinhaber im Rahmen des Anderungsangebots

hinweisen.

16. Datenschutz und Einschaltung Dritter

Die Bank und die DZ BANK sind berechtigt, sich im
Rahmen des Mobilen Aufladeservices zur Bewirkung der
Leistungen und zur Einforderung der von dem Kontoin-
haber zu erbringenden Leistungen Dritter zu bedienen.
In diesem Zusammenhang kann es erforderlich werden,
zum Zwecke der Vertragserfullung auch Daten an
Dienstleister innerhalb der Européischen Union zu
Ubermitteln. Weder die Bank noch die DZ BANK werden
zu irgendeiner Zeit die bankspezifischen Daten (Bank-
leitzahl, Kontonummer) des Kontoinhabers an den jewei-
ligen Mobilfunkanbieter weitergeben. In dem Fall, dass
der Teilnehmer sich bei Absendung oder dem Empfang
einer SMS im mobilen Aufladeservice nicht innerhalb
eines Mitgliedstaates der Européischen Union oder des
Europaischen Wirtschaftsraumes befindet, wird der Da-
tenaustausch der jeweiligen Ladetransaktion gegebe-
nenfalls unter Einschaltung von Dienstleistern mit Sitz
auBerhalb der Europaischen Union oder des Europai-

schen Wirtschaftsraums abgewickelt.

17. Aligemeine Geschéaftsbedingungen und Son-
derbedingungen fiir den Lastschriftverkehr

Fir den gesamten Geschaftsverkehr gelten ergénzend

die Allgemeinen Geschéftsbedingungen und die Son-

derbedingungen fir den Lastschriftverkehr der Bank.

18. Sonstiges

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder
teilweise rechtsunwirksam sein, so soll die Wirksamkeit
der ubrigen Bestimmungen hierdurch nicht beriihrt wer-

den. Es ist das deutsche Recht anwendbar.



	Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl der SIM-Karte, die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung der SIM-Karte oder einen dahingehenden Verdacht fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch über eine gesondert mitgeteilte Telefonnummer aufgeben.

